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Schwabe zensiert Kritiker
Maulkorb für australische Verbraucherschützer
Die deutsche Firma Schwabe hat aus wirtschaftlichen Gründen 
per Gericht verhindert, dass sich AusPharm Consumer Health 
Watch kritisch zu dem Ginkgo-Präparat Tebonin® äußern kann. Ein 
schwarzer Tag für den Verbraucherschutz.

Ginkgo ist ein Blätterextrakt, das 
in Deutschland seit vielen Jahren 
auf dem Markt ist und gegen un-
terschiedliche Erkrankungen an-
gepriesen wird. Seine Wirkung 
gegen Tinnitus (Ohrgeräusche) 
ist zweifelhaft. Das hielt Schwabe 
nicht davon ab, ihr Ginkgo-Präpa-
rat Tebonin® im Mai 2006 in Au-
stralien mit einer breit angelegten 
Werbekampagne auf den Markt zu 
bringen. Der Hersteller versprach 
den Apotheken nicht nur, mit zahl-
reichen Anzeigen für das Produkt 
zu werben, sondern auch redaktio-
nelle Beiträge in Tageszeitungen, 
Senioren- und Frauenmagazinen 
unterzubringen.1

AusPharm Consumer Health 
Watch – eine Gruppe von zehn 
unabhängigen Fachleuten – stieß 

die Werbekampagne übel auf. Sie 
bereiteten die vorhandene Litera-
tur zu Ginkgo bei Tinnitus für eine 
Verbraucherinformation auf und 
sandten ihr Manuskript an den 
Hersteller mit der Bitte um Kom-
mentar. Der ging vor Gericht und 
ließ per einstweiliger Anordnung 
die Veröffentlichung untersagen.2 
Dabei ging es offensichtlich weni-
ger darum, ob die Aussagen von 
AusPharm richtig sind, als um den 
wirtschaftlichen Schaden, den 
eine Veröffentlichung bedeutet 
hätte. Denn eine Sichtung der vor-
handenen Evidenz zeigt schnell, 
dass die wenigen einigermaßen 
sauber durchgeführten Studien 
keine Wirksamkeit von Ginkgo ge-
gen Tinnitus belegen können (sie-
he Kasten).

Kritik oder Konkurrenz?
Schwabe kaprizierte sich auf 

eine Regelung gegen unlauteren 
Wettbewerb. Dazu musste Aus-
Pharm als potentieller Konkurrent 
dargestellt werden. Da keiner der 
Fachleute Geld für seine Tätigkeit 
bekommt, wurden abenteuerliche 
Hilfskonstruktionen aufgebaut. 

Ginkgo gegen Tinnitus? Da klingel-
ten bei kritischen Fachleuten die 
Alarmglocken. Werbung für Tebo-
nin in einem australischen Laden. 

Ginkgo gegen Tinnitus?
Es gibt viele Studien über die 

mögliche Wirkung von Ginkgo 
Biloba gegen Tinnitus. Allerdings, 
so die AutorInnen einer aktuel-
len systematischen Bewertung 
des vorhandenen Wissens, „[...] 
leiden die Forschungen sowohl 
an einem Mangel an überzeu-
genden Tiermodellen als auch an 
systematischen klinischen Unter-
suchungen, die doppelblind an-
gelegt waren und gegen Placebo 
getestet hatten. Einige Studien 
führten zu positiven Ergebnis-
sen, aber es handelt sich nur um 
wenige Untersuchungen und de-
ren Aussagekraft ist beschränkt 
durch methodische Mängel, den 
geringen gemessenen Effekt 
oder die Tatsache, dass sie nicht 
in wissenschaftlichen Zeitschrif-
ten mit peer review veröffent-
licht wurden und die Qualität der 
Forschung deshalb nicht beurteilt 

werden kann. Hingegen haben 
die zwei besten systematischen 
klinischen Studien, beide dop-
pelblind und placebokontrolliert 
durchgeführt und in angesehenen 
Fachzeitschriften mit peer review 
veröffentlicht, negative Ergebnis-
se erbracht [...] Behandlungsme-
thoden für Tinnitus, die keine the-
rapeutische Wirkung haben, sind 
nicht nur Geldverschwendung, 
sie können auch verhindern, dass 
PatientInnen eine wirksame Be-
handlung erhalten.“3

Auch die Behauptung der Fir-
ma Schwabe, die Zulassung in 
Deutschland „nach dem neuen 
Arzneimittelgesetz“ (von 1978) 
sei ein Beleg für die Wirksamkeit, 
überzeugt nicht. „Diese beruht 
auf Befürwortung durch Fachver-
treter der besonderen Therapie-
richtungen (Kommission E), die 
schulmedizinische Prüfstandards 

‚nicht zum ausschließlichen Be-
wertungsstandard machen’. Kei-
ne der von den Herstellern ange-
gebenen 22 präklinischen und 26 
klinischen Studien genügt nach 
einer Auswertung den Qualitäts-
standards kontrollierter klinischer 
Studien.“4 

Überhaupt nicht nachvollzieh-
bar ist die Behauptung einer 
„statistisch signifikanten“ Verrin-
gerung der Tinnitus-Lautstärke in 
der von der Firma Schwabe gerne 
zitierten Studie von Morgenstern 
und Biermann.5 Die von den Au-
toren genannten Konfidenzinter-
valle6 überlappen sich deutlich 
sowohl für die Tinnitus-Lautstär-
ke vor und nach Behandlung mit 
Ginkgo als auch gegenüber der 
Vergleichsgruppe, die nur Place-
bo erhielt – der statistische Be-
weis, dass die Wirksamkeit nicht 
belegt werden konnte. 
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Einige der Beteiligten wären in ih-
rem Hauptberuf für kommerzielle 
Webseiten verantwortlich. Viel-
leicht, so der Richter Justin Green-
wood, würden sie ja in Zukunft mit 
ihrem Bericht über Tebonin® oder 
mit der AusPharm Webseite Geld 
verdienen. Völlig daneben lag der 
Richter mit seiner Annahme, die 
zuständige Behörde, die Thera-
peutic Goods Administration, kön-
ne ja die Öffentlichkeit informie-
ren, also finde keine Zensur statt. 
Es ist der Behörde aber gesetzlich 
untersagt, während eines schwe-
benden Gerichtsverfahrens gegen 
einen Hersteller zu ermitteln. 

Kritiker werfen Handtuch
Die AusPharm Leute entschie-

den sich nicht nur wegen der be-
reits aufgelaufenen Kosten des 
Gerichtsverfahrens in Höhe von 
rund 9.000 €, die einstweilige An-
ordnung zu akzeptieren und kein 
Hauptverfahren anzustreben. Sie 
wollten auch den Weg für eine 
Untersuchung der Vorwürfe der 
irreführenden Werbung durch die 
Therapeutic Goods Administra-
tion freimachen. Es bleibt der üble 
Nachgeschmack, dass die Rede-
freiheit zugunsten kommerzieller 
Interessen abgewürgt wurde. (JS)
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